
 

SSeehhrr  ggeeeehhrrttee  BBüürrggeerriinnnneenn  uunndd  BBüürrggeerr,,    
sseehhrr  ggeeeehhrrttee  SStteeuueerrzzaahhlleerr!! 
 
Nutzen Sie die Vorteile des Bankeinzugsverfahrens! 
 

Die Terminüberwachung zur pünktlichen Bezahlung  
von Steuern und Abgaben ist oft nicht so einfach.  
Ein Service der Gemeindekasse hilft Ihnen dabei. Und das natürlich kostenlos. 
Das Bankeinzugsverfahren bedeutet für Sie kein Risiko, denn es ist selbstverständlich, dass die 
Gemeinde nur die Beträge einzieht, die tatsächlich zur Zahlung fällig sind. Auch haben Sie die 
Möglichkeit, ohne Angabe von Gründen vom Einzugsverfahren zurückzutreten. 
 

Die Vorteile unseres Serviceangebotes: 
 

� Sie haben keine Zahlungstermine vorzumerken. 
� Sie brauchen keine Überweisungen auszustellen. 
� Sie sparen sich den Weg zur Gemeindekasse oder zur Bank. 
 

Wollen Sie unseren Service nutzen, so geben Sie bitte die ausgefüllte und unterzeichnete Ein-
zugsermächtigung baldmöglichst an die Gemeindekasse zurück. Selbstverständlich sind wir auch 
bereit, Ihnen beim Ausfüllen des Formulars behilflich zu sein. 
 

Mit freundlichem Gruß 
 

Ihre Gemeindekasse Riesbürg 
 
 

E I N Z U G S E R M Ä C H T I G U N G 
  

Hiermit ermächtige ich die Gemeinde Riesbürg, stets widerruflich, ab sofort die unten angekreuz-
ten regelmäßigen Steuern und Abgaben, jeweils zum Fälligkeitstermin zu Lasten 

 

meines Kontos 
 
 

BLZ 

Geldinstitut  
 
 
 

  sämtliche an die Gemeindekasse zu entrichtenden Steuern und Abgaben 

  Grundsteuer       Hundesteuer 

  Gewerbesteuer      Miete / Pachtzins 

  Wasserzins und Entwässerungsgebühren    
 

Gleichzeitig entbinde ich die Gemeindekasse dem Geldinstitut gegeüber von der Wahrung des Steuer-
geheimnisses nach § 22 AO. Mir ist bekannt, dass ich für entsprechende Deckung auf dem Konto 
sorgen muss. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht keine Verpflichtung 
zur Einlösung der Abbuchung. 
 
Name Vorname 

 
 

Straße 
 
 

Ort 
 
 

Datum und Unterschrift 
 
 
 

 

 


